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Betr. : Encwurf eines Bundesgesetzes liber �aßhltmen 
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Stellungnahme. 

Das Bundesmlnister1um für Arbeit und SOZldles n1mrnt zu elem mlt 
do. Note vom 22. Dezember 1992, GZ. 32.290/55-111 9/92, über­
mittelten Entwurf eines Bundesgesetzes über �aßnahmen zum Scnutz 

der Gesundheit des Menschen elnschließlich selner .\achkomrnen­

schaft und der Umwelt vor Schaden durch oentechnlsche Einqrlffe 

(Gentechnikgesetzl samt Durch führunqsverordnunq wie folgt 

Stellung: 

A. GRUNDSÄTZLICHE BEMERKUNGEN 

Nach den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf (I. Allgemeiner Tell, 

Punkt k) soll sich das Gentechnikgesetz u. a. auch auf den 

Kompetenztatbestand " Arbeitsrecht" stützen. Weiters wird im 

Vorblatt zum Gesetzesentwurf davon ausgegangen, daß e1ne Auf­

nahme "ähnlicher Vorschriften" u. a. im Arbeitnehmerschutzgesetz 

zu einer nicht befriedigenden Zersplitterung führen würde. 

Vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurde immer wieder 

darauf hingewiesen (z. B. Stellungnahme vom 31. Mai 1991 zum 

Vorentwurf) , daß im Interesse einer effizienten überwachung der 
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Einhaltung von Arbeitnehnerschutznestinmungen e1ne �ufnanrne von 

Vorschriften in das Gentechnlkgesetz, dle dem Arbeltnehmerschutz 

dienen sollen, nicht zweCKmaßlg ist. 

Das Bundesmlnlsterlum für Arbelt und Soz lales qeht aavon aus, daß 
das Gentechnikgesetz den allgemelnen Gesundheltsschutz regeln 

soll, also Regelungen belnhalten soll, dle unabhanglg davon 

gelten, ob es slch bei den zu schüt zenden Personen um Arbelt­

nehmer handelt. Die Vollzlehung dieser Regelungen auf dem Geblet 

des Gesundheitsschutzes fällt nlcht ln die ZusLändlgkelt der 

Arbeitslnspektion, weil es sich nicht um Angelegennelten des 

Arbeitnehmerschutzes handelt. Daß elne Regelung auch Arbelt­

nehmer schützt, macht Sle noch nicht zu elner �rbeltnehrner­

schutzvorschrift im Sinne des B-VG und cewlrkt auch noch kelne 

Zuständigkelt der Arbeitslnspektlon. So schützen z.B. llle Vor­
schrlften des Kraftfahrrechtes, des Bundesgesetzes uber aie 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße usw. zWPlfellos 

auch jene Lenker, die als Arbeltnehner 1m Rahmen lhres Arhelts­

verhältnisses Kraftfahrzeuge lenken. Es handelt slch aber nlcht 

um Arbeitnehrnerschutzvorschrlften (weil es nicht auf die Arbelt­

nehmereigenschaft ankommt) . 

Wenn zusätzlich zu den ln Gentechnlkgesetz vorgesehenen �eqelun­

gen des allgemeinen Gesundheltsschutzes noch besondere Regelun­

gen zum Schutz der Arbeitnehmer - und zwar aufgrund ihrer spe­

zifischen Schutzbedürftigkeit infolge ihrer abhänglgen Stel­

lung - notwendig sind, wären diese ln den Arbeitnehmerschutz­

vorschriften zu regeln (also insbesondere ln den Durchführungs­

verordnungen zum geplanten neuen Arbeltsschutzgesetz) . Diese 

speziellen Arbeitnehmerschutzvorschriften sollten insbesondere 

aus folgenden Erwägungen nicht im Rahmen des Gentechnikgesetzes 

geregelt werden, sondern in den Arbeitnehmerschutzvorschriften: 

1. Auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes besteht nur eine 

eingeschränkte Kompetenz des Bundes. Vom Geltungsbereich der 

Arbeitnehmerschutzvorschriften sind jene Arbeltnehmer aus­

zunehmen, die in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 

beschäftigt sind (außer in jenen des Bundes, der Länder, der 
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Gemelnden und Gemelndeverbande), welters alle Bedlensteten der 

Länder, Gemelnden und Gemelndeveroände, die nlcht ln Betrleben 

beschäftlgt sind. 

2. Für den Bundesbedienstetenschutz ( Bedienstete ln Dlenststel­

len des Bundes) ist nach dem Bundesmlnlsterlenqeset z der 

Bundeskanzler zuständlg. In diesem Berelch bestehen besondere 

Regelungen auf dem Gebiet des Arbeltnehmerschutzes, für ale 

uberwachung ist das Arbeltsinspektlonsgesetz 1 993 ( ArbIGI 

nicht anzuwenden. 

3. Für die Vollziehung des Arbeltnehmerschutzes 1st nach dem 

Bundesministerlengesetz der Bundesmlnlster fUr Arbelt und 

Soziales zuständig. Dies gllt nlcht fUr aen Bergoau (Zustarl­

digkelt des Bundesmlnlsters fUr wlrtschaftllche Angelegen­
heiten) und für gewlsse Verkehrsbetrlebe ( Zuständlgkelt des 

Bundesminlsters für öffentliche Wirtschaft und Verkehr). Es 
1st daher weder zulasslg noch zweckmäßig, unaohänglg von 

dieser Zuständigkeit die Arbeitsinspektion mIt der Wahr­

nehmung des Arbeitnehmerschutzes auch hinslchtllcn der Berg­

bautätlqKeiten und des Verkehrsbereiches zu beauftragen. 

�. Die zum Schutz der Arbeltnehmer notwendlgen zusatzllcnen 

Schutzvorschrlften mußten auf die Svstematlk der bestehenden 

Arbeitnehmerschutzvorschrlften Bedacht nehmen und sollten 

nicht ohne zwingende Notwendigkeit von den derzeit geltenden 

Grundsätzen, Begriffsbestimmungen etc. abweichen (slehe z. B. 

die Definition der Jugendlichen nach dem KJBG). 

S. Die derzelt bereits geltenden Arbeitnehmerschutzvorschrlften 

dürfen nicht durch das Gentechnikgesetz gelockert werden 

<siehe die Ausführungen zu § 47 Abs. 3). Wenn zusätzliche 

besondere Regelungen zum Schutz der schwangeren Arbelt­

nehmerinnen notwendlg erscheinen, wären diese in das Mutter­

schutzgesetz 1979 aufzunehmen. Besondere Regelungen zum 

Schutz der jugendlichen Arbeitnehmer wären in das KJBG aufzu­

nehmen bzw. in die Verordnung über die Beschäftigungsverbote 

und -beschränkungen für Jugendliche. 
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6 .  Wenn besondere Arbeitnehmerschutzvorschrlften l n  das Gen­

technikgesetz aufgenommen werden, fuhrt dles zu elner Zer­

splitterung des Arbeltnehmerschutzrechtes. Es ware dan n z .8. 

ein Beschaftigungsverbot fur Jugendllche im Gentechnlkgesetz 

geregelt, wahrend die übrlgen 1m KJBG und ln der dazu er­

lassenen Verordnung geregelt werden. Ahnliches gllt für (len 

Mutterschutz. Im Berelch der gesundheltl�chen Elgnung (Elg­

nungsuntersuchungen etc. ) würde ebenfalls für eine [ntersu­

chung eine Sonderregelung bestehen, die nlcht ln das ln den 
Arbeltnehmerschutzvorschriften vorgesehene System der beson­

deren arztllchen Cntersuchungen bel bestimmten Tatlgkelten 

paßt. 

Aus dem vorliegenden Entwurf laßt slch nlcnt eindeutig ent­

nehmen, welche Vorschriften von der Arbei ts l nspektion zu uber­

wachen sind, es wird lediglich allgemeln auf "Angelegenhelten 

des Arbeitnehmerschut zes" verwiesen (� b5 Abs. 2 Z 1). �us der 
Vollziehungsregelung (§ 76 ) ist wohl abzuleiten, daß dle §§ 47, 
48 und 50 Abs. 1 (erster Sat z?) als Arbeltnehmerschutzregelungen 

angesehen werden. Diese Reqelungen stellen aber nach Auffassuno 
des Bundesmlnisterlums für Arbelt und Soziales keine Arbelt­

nehmerschutzvorschrlften dar. 

Die Verpflichtung der Arbeitsinspektion zur überwachung der 

Arbeitnehmerschutzvorschriften ist im Arbeitsinspektionsge­

setz 1993 geregelt. Dies gil t für all e Arbeltnehmerschutzvor­

schriften. Wenn in das Gentechnikgeset z tatsächlich Arbeit­

nehmerschutzvorschriften aufgenommen werden sollten (mit den 

oben dargestellten Einschränkungen im Geltungsbereich) , bedarf 

es keiner zusat zlichen Anordnung zur tberwachung durch die 

Arbeitsinspektion. 

Zusammenfassend ist daher festzustellen: 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales lehnt den vor­

liegenden Entwurf ab, soweit er der Arbeitsinspektion zusat zli­

che Aufgaben übertragt, die über die Wahrnehmung des Arbeit-

31/SN-271/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 27

www.parlament.gv.at



- J -

nehmerschutzes nlnausgehen bzw. sowelt er der Arbeltslnspektlon 

die Wahrnehmung des Arbeitnehrnerschutzes auch für Betrlebs­

stätten überträgt, die nlcht unter das ArbeltslnspektlonSqe­

setz 1993 fallen. Dle cberwachung der Einnaltunq von Regelunqen, 

die keine ArbeltnehnerschuLzvorscnriften sind, darf nlcht der 

Arbeltsinspektion übertragen werden. �enn zusatzllcne ArbelL­

nehmerschutzregelungen notwendig sind, wären diese ln dle Ar­

beitnehmerschutzvorschriften bzw. die Regelungen über den 3un­

desbedlenstetenschutz SOWle die landesgesetzlichen Regelungen 

auf dem Gebiet des Dienstnehmerschutzes elnzubauen. Dle Voll­

ziehung dieser Regelungen ware im Einklang nlt dem Bundesnlnl­

steriengesetz bzw. mlt der Kompetenzvertellung des B-\G zu 

gestalten. 

B. ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN DES GENTECHNIKGESETZES 

Zu E; 4 Abs. 5: 
In Analogie zu § 8 IDefinltion der blologlschen SlcherheltsmaS­

nahmen) wäre statt "zu beqrenzen" "zu verhlndern oder zurcnndest. 

minimieren" einzusetzen, da nicht klar 1st, welchen Kriterlen 

die Begrenzung unLerliegt. Es fehlen außerdem in der Bewertunq, 

was sich auch aus den Erläuterungen erglbt, Kriterien für ale 

unmlttelbar in der gentechnlschen Anlaqe Beschäftigten. 

Zu § 6 Abs. 1 und 2: 
In der EG-Richtlinle über den Schutz der Arbeltnehmer gegen 

Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bel der Arbeit 

(90/679/EWG) wlrd von vier Kriterien für die Definltlon der 

biologischen Arbeitsstoffe (welche GVO umfassen) und deren 

Einstufung in vier Sicherheitsklassen ausgeganqen: 

o die Fähigkeit von Stoffen (hier biologische Arbeltsstoffe) 
eine Krankheit beim �enschen hervorzurufen, 

o die Gefahr für Arbeitnehmer, im weiteren Sinne mit dem stoff 
umgehende Personen, 

o die Gefahr der Verbreitung in der Bevölkerung, 

o die Möglichkeit einer wirksamen Vorbeugu� oder Behandlung. 
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Diesem Umstana 1st ln der Elnstuf ung der Paraslten (Verordnunas­

entwurf Anhang I Teil C Abschnitt �.S) Rechnung getragen, nicht 

jedocn in der Def inition der Rlslkooruppen. 

Einzelkriterlen, we l che dlese Aspekte berückslchtiaen, Slno ln 

der Liste des Anhangs 11 Tell A der Verordnung a u f ae f ührt. 

Es wird ausdrücklich auf die Festlegungen des Artikel 16 der 

genannten Rlchtllnle 90. 679/EWG hingewlesen, welche den Cmqana 

mit biologlschen Arbeltsstoffen ln der Zuordnung zu Slcher­

heltsstufen g enau regeln! 

Es wird wei t ers darauf hlngewlesen, daß dem Bundesmlnlsterlum 

für Arbeit und Soziales ein Vorschlag für eine Richtlinie des 

Rates zur Anderung der Richtlinle 90/679iEI'JG uber den schutz eier 
Arbelt nehmer gegen Gef�hrdung durch biologische Arbeltssto f fe 

bel cier Arbelt vom 15. JUll 1992 vorliegt, welcher einen Entwurf 

zu einer prqanismenliste ( Anhang 111) enth�lt. Ein Vergle lC:h (ier 
ln der Durchführungsverordnung zum Gentechnikgesetz angef ührten 

Liste (Anhang 11 Teil CI mit dieser Llste zelgt einige Abwei­

chunqpn in der Elnstufung auf. Es handelt slch bel diesen au f 

den Tatbestand Aroeitnehmerschutz g estützten EG-Ric htlinien um 

ln den bsterrelchischen Arbeitnehmerschutzbestlmmunqen umzu­

setzende �indeststandards. Eine unterschiedliche Einstufung von 

Organismen im Gentechnlkgesetz und in Arbeitnehmerschutzbe­

stimmungen erscheint nicht akzeptabel. Es wäre daher im HinbllcK 

auf die Einstufung der Organismen und dle Zuordnung der damlt 

verbundenen Arbeiten zu Slcherheitsstufen das Einvernehmen mit 

dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales herzustellen. 

Zu § 6 Abs. 5, § 7 Abs. 3 ,  § 8 Abs. 3 und § 9 Abs. 8 stellt sicn 

die Frage nach dem Rechtscharakter der "Richtlinien ". Da diese 

Richtlinien generelle, abstrakte Vorschriften darstellen, die 

die gesetzlichen Bestimmungen präzisieren und die vom Bundes­

minister für Gesundhelt, Sport und Konsumentenschutz zu ver­

öffentlichen sind, dürfte es sich dabei um Verordnungen handeln. 

Verordnungen sind aber mit ihrer Kundmachung (Veröffentlichung) 

verbindlich, es erübrigt sich daher der letzte Satz dieser 
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Bestlnnungen (gesonderte Regelung 0ber elne Ver6indlicnerkljrunq 
durch den Bundesminister) . 

Zu �. Cl: 

Wie auch ln den Erl�uterung en festgestel lt, stellt dle �ar­

kierunq von GVO an sich noch keine Slcherheltsmaßnahme dar. Es 

w�ren Jedenfalls erg�nzend �aßnahmen der �essung und Kontrolle 

der Verbreltung von biologlschen Einnelten, insbesondere auch 

innerhalb der Contalnments vorzusehen. 

Zu � 10 Abs. 1 wird angeregt:, durch Verordnung naher zu konkre­

tlsleren, was unter " ausrelc hende Erfahrung auf den Gebi et deI" 
Sicherheitstechnik, im Berelch des Gesundheits-, Arbelts- und 

Umweltschutzes bei g entechnlschen Arbelten" zu verstehen 1st und 
wie diese Erfahrungen nachzuweisen slnd. 

Zu Abs. 4 wird angeregt, bestimmte Mindestelnsatzzelten für die 

Aufgabenerfüllung festzulegen SOWle d1e Verpflichtung, 0ber die 

T�tigkeiten schrlftliche Aufzeichnungen zu führen und diese 

Aufzeichnungen zur Einsichtnahme vorzulegen. 

Zu � 11 Abs. 1: 
Auch zu dieser Bestimmung w�ren die erforderllchen praktlschen 

Erfahrunqen und ausreichenden Kenntnisse zu konkretisleren. 

Entgegen Abs. 4, der auf "erforderliche :Jachweise g em�ß Abs. 1" 
verweist, werden in Abs. 1 keine Nachweise gefordert. Im übrigen 

w�re auch festzulegen, wie derartige �achwelse erbracht werden 

kannen. 

Zu .i\bs . ., . ... . siehe Stel l ungnahme zu § 10 Abs. 4 . 

Zu § §  10, 11 und 12: 
Das Bundesministerium für Arbelt und Soziales vertritt die 

Auffassung, daß Beauftragte für die biologische Sicherheit 

( §  10), verantwortliche Projektleiter (§ 11) und das Komitee für 

biologische Sicherheit ( §  12) nicht für den Arbeltnehmerschutz 

zust�ndig sind. Für die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvor­

schriften sind der Arbeitgeber (bei juristischen Personen die 
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zur Vertretung nach außen beruf enen lirs< ane), selne Bevollnach­

tigten (siehe § 31 des Arbe ltnehmerschutzgesetzes) SOWle allen­

falls bestellte verantwortllche Beauftragte nach S 9 Abs. 2 VStG 

verantwortlich . Für die Bestellung von verantwortlichen Beauf­

tragten für die Einhaltung von Arbeltnehmerschutzvorschriften 

sieht § 2 3  des Arbe ltslnspektlonsgesetzes 1993, BGBl. �r. 27, 
elne Sonderreqelung vor . Arbeitgeber slnd nicht verpfllchtet, 

für den Bereich des Arneltnehmerschutzes verantwortliche Perso­

nen zu bestellen, sie sind lediglich dazu berechtigt. Im �brlgen 

müssen sie durch organisatorlsche Maßnahmen etc. (siehe Judika­

tur zum Kontrollsysteml dafür sorgen, daß dle Arbeitnehme r­

schutzvorschriften eingehalten werden. Zur Beratung und Cnter­

stützunq des Arbeitgebers bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes s lnd in ArDeltnehner­

schutzqesetz bzw. im Entwurf zu elnem Arbeltsscnutzgesetz be­

reits spezlelle Elnrichtungen - Sicherneitsvertrauenspersonen, 

slcherheitstechnischer Dienst, betrlebsarztliche Betreuung, 

Sicherheitsausschuß - vorgesehen. Es ware allerdings wlchtlg, in 

Gentechnikgesetz zu verankern, daß die im Gentechnikgesetz in 

diesen Bestimmungen vorgesehenen Einrlchtungen mlt den aufge­

zählten Einrichtungen des Arbeitnehmerschutzqesetzes (Arbe1t­

schutzgesetzes) zusammenzuarbeiten haben. 

Zu � 1 3: 
Es wird darauf verwiesen, daß auch die EG-Richtlinie 90/679/EWG 
die Verpflichtung zur Aufzeichnung von Gnfällen vorsieht, die 

Aufbewahrungsfrist für solche Aufzelchnungen beträgt jedoch nacn 

Artikel 11 Abs . 2 mindestens zehn Jahre. 

Weiters wird neben dem Begriff des "Cnfalls" auch der Begriff 

des " Zwischenfalls " gebraucht . 

Es wird außerdem angeregt, auch für dle in gentechn lschen An­

lagen Beschäftigten eine Informationspflicht 1m Falle eines 

Unfalls vorzusehen . 
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Zu § 14 Abs. 1: 
Es wird angeregt, den im Anhang V Tell A der EG-Richtlinle 

90/219/EWG angeführten Parameter des voraussichtlichen Cmfanqs 

des Vorhabens ln den Kataloq aufzunehmen. 

Abs. 2 und 3: 
�ach Anslcht des Bundesminlsterlums fur Arbelt und Sozlales 
belnhaltet die in der EG-Rl chtlinle YOi219.EWG definlerte 

Gruppe 11 der Mlkroorganlsmen dle 1m Gentechnlkgesetz d efi­

nierten Rislkoklassen 2, 3 und 4. Es wlrd daher angeregt, ,jen 

Katalog der erforderllchen Informatlonen fur Anmeldungen nac tl 

§ 14 zu uberarbelten und mlt Anhang V Tell B und C dleser 

EG-Richtlinie, insbesondere 1m Hinbllck aui die folgenden 

Parameter, ln Einklang zu brlngen: 

o Zweck der Anwendung ln geschlossenen Systemen, 

o zu verwendende Kulturvolumina, 

o Herkunft und beabslchtigte Funktion des g ene L l sche n �aterlalS . 
das für die Veränderungen ln Frage kommt 

und eine Anwendunq der Bes�immunqen des � 3 au f Slcherhelts­

klassen 2, 3 und 4 vorzusenen. 

Zu � 1 5: 
Im Gegensatz zu § 14 und den §§ 16 ff ist in § 15 nlcht ge­

regelt, wen die Verpflichtung für eine Anmeldung trifft. 

Abs. 1: 
In Analogie zu den Ausführungen zu § 14 wird elne überarbeltung 

des Katalogs im Sinne der EG-Richtlinie 90/219/EWG, Anhang V 

Teil B, C und D angeregt. 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 1st 

eine Unterscheidung nach Typ AlB-Arbei ten oder Sicherheits­

klassen in bezug auf einig e  vorzulegende Informationen nlcht 

sinnvoll. Keinesfalls kann die Vorlage der Unterlagen im Rahmen 

der Gentechnikgesetz-Verfahren als hinreichend für den Arbeit­

nehmerschutz angesehen werden. 
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Dies betrifft beispielsweise Unterlagen zu: 

o Sicherheltslnformationen, 

o Unterweisung, 

o Abfall und Abwasser- Entsorgung, 

o Verfahren zur Handhabung der Organlsmen, 

o Notfallpläne, 

o Kulturvolumina, 

o Nebenprodukte . 

In Abs . 3 Z 2 wird festgelegt, daß dle Anmeldung " Informationen 

über Personen, die . . .  " zu enthal ten hat. Es wird angeregt, 

entsprechend § 14 Abs . 3 Z 3 " :-.Jarne, Adresse und Ausbildung der 
Personen, die " bzw . entsprechend 'i: 16 Abs. 3 Z 2 " :-.Jame und 

Qualifikation der Personen, die . . .  " zu normlereo . 

In Abs . 3 Z 4 wird auf die den Arbeitnehmern zu gebend en Slc her­

heitsinformationen abqestellt; vermutlich dürfte - entsprechena 

der übrigen Bestimmungen des Gesetzesentwurfes - "den an den 

gentechnischen Arbeiten beteiligten Personen" gemeint seln . 

In § 19 Abs . 2 Z 3 1St g eregelt, daß die Behörde den Zeit raum. 

ln dem die Anwendung ln geschlossenen Systemen durchgeführt 

werden darf, " von weiteren Auflagen " abhänglg zu machen hat . 

Auflaqen sind pflichtenbegründende Nebenbestimmungen eines 

begünstigenden Bescheides. Dem durch den Bescheid Berechtigten 

w�rd die Verpflichtung zu einem bestimmten Tun oder Cnterlassen 

auferlegt .  Die Bewilligung selbst wird jedoch ohne Rücksicht 

auf die Erfüllung von Auflagen rechtswirksam, die Auflagen 

können aber vollstreckt werden bzw . ist bei Nichterfüllung elne 

Verwaltungsstrafe zu verhängen . Keinesfalls aber kann der Zeit­

raum einer Bewilligung von Auflagen abhängig g emacht werden . In 

der gegenständlichen Bestimmung dürften vielmehr (resolutive) 

Bedinqungen gemeint sein . Wird die Wirksamkeit eines Verwal­

tungsaktes von einer derartigen Bedingung abhängig gemacht, 

endet die Rechtswirksamkeit des Verwaltungsaktes, ohne daß es 

elnes weiteren Bescheides , etwa der Rücknahme der Bewilligung, 

bedürfte. 
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Im übrlgen erscheint es nicht erslchtlich, warum Arbeiten lm 

Sinne des § 1 6  Abs . 1 von behardlicnen �aßnahmen ausqenommen 

werden sollen . 

Zu Ii; 19 Abs. 10: 
Zusatz l iche Auflagen kannen nur ertellt werden, wenn berelts eln 

Bescheld vorliegt . Oles lst nacn der Svstematlk des vorliegen­

den Entwurfes lediglich nach recnt sKraftlg ertel l ter "Zustim­

mung" der Fall. 

§ 22 verpfllchtet denJenlg en, der gentechnlsch arbeltet, laufend 
Aufzelchnungen über dlese Arbelten zu führen . �ach Abs. b 

müssen diese Aufzeichnungen zumlndest drel bzw. zehn Jahre naen 

Abschluß der Arbeit auf bewahrt werden. Es ware zwecknaßlY, dlese 
Aufbewahrungspflicht dem Betrelber aufzuerlegen. 

Zu § 27 Abs. 3 wlrd auf dle Stellunqnahme zu § b Abs. 5 ver-

wlesen . 

Zu � 3S Ans . 1: 
Es wird angeregt, auch auf eln Entkommen von Zelltellen abzu­
ste l len und gegebenenfalls Anlehnung an die Oef inltlon der I;VO 
und biol ogischen Einheiten zu ne'lnen . 

Abs . 3 :  
Es wird angeregt, die Kennzeichnung um Sicherheitsmaßnahnen DZ�. 

Schutzmaßnahmen in Analogie an das Chemlkaliengesetz (R- und 

S-Satzel zu erganzen . 

Abs. 5: 

Es wird angeregt, die Frist für die Aufbewa hrung der Aufzeich­

nungen in Analogie zu anderen Bestimmungen des Gesetzes auf 

mindestens drei Jahre zu verlangern . 

Zu § 36 Abs . 2: 
Es erscheint unklar, was unter einer Ei nstufung nach den § §  14 
bis 18 zu verstehen ist, da in diesen Paragraphen lediglich die 

Bedingungen der Anmeldung festgel egt sind . 
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Zu § 39: 

In den Erläuterungen zu � 39 (S. 60) sollte es he l ßen statt 

"Arbeltsverträgen (einschließlich öffentl l ch-rechtl lcher Ll lenst­

verhaltnlssel" . . . , ",:;rbeitsverhältn l ssen (SOWle von öffentllcn­

rechtlichen Dienstverhältnlssenl" . Darnlt würden auch Arbe l tsver­

hältnlsse o hne gültlgen Arbeitsvertrag erfaßt . Weiters sollte 

darauf hingewiesen werden, daß d l e  Verwe l gerung e l ner Genanalyse 

oder der Vorlage von deren Ergebnissen keln gerechtfert i gter 

Grund für die Entlassunq aus einem Arbe l tsverhältn ls oder für 

sonstlge Sanktionen sein kann. 

Abs . 3: 

I m  Zusammenhang mit dleser die Zulässlgkelt von Genanalysen 

regelnden Bestimmung w l rd darauf hingewlesen, daß der gemaß 

§ 132c Abs . 2 Z. 2 ASVG für humangenetlsche Vorso r gemaßnahmen ln 

Betracht kommende Personenkreis derzeit im § 4 der Verordnung 

vorn 20. Mal 198 1, BGBl. �r. 274, genauestens umschr l eben W l ro. Es 

fällt auf, daß die Bestimmung des § 39 Abs. 3 n l cht nur allge­

meiner gehalten ist als dle erwähnte \'erordnungsbestimmung, 

sondern sich m lt dieser auch nicht vollständig deckt. 

Welters wird angeregt, auch in litera c festzuhalten, daß die 

Genanalvsen auf Verlanqen der betreffenden Person zuläss l g  

wären. 

Zu § 41 Abs . 1: 
Bezüglich der in dieser Bestimmung geregelten humangenetischen 

Beratungen ist anzumerken, daß die Beiziehung eines Psychologen 

oder Psychotherapeuten zu einer erweiterten Leistungspflicht der 

Krankenversicherung führen könnte (allerdings wird auch für 

diese Beratungen die Leistungszuständigkeit der Krankenversiche­

rung auf den in der Verordnung, BGBl. �r . 274/1981 g enannten 

Personenkreis einzuschränken sein) . 

Zu § 44 Abs . 3 :  
Im Hinblick auf die Sicherheit der und die eventuell verbundenen 

Risiken für die mit der Durchführung der somatischen Gentherapie 
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befaßten Personen w lrd angeregt, den zW l ngenden Ersatz des 

Anmeldeverfahrens durch die Zulassung zu überdenken. 

Zu § 47 Abs. 1: 

Ein Beschaftigungsverbot fur Jugendliche konnte - sowe l t  es 

Arbeitnehmer betrifft - in die Verordnung uber die Beschafti­

gungsverbote und -beschrankungen für Jugendliche. BGBl. 

Nr. 527/1981, aufgenommen werden, dabei ware aber auf den 

Jugendlichenbegrlff nach dem KJBG abzustellen . 

. �bs. 3: 
Die Regelung, daß 1m ubrigen die Best lmmungen des Mutterschutz­

gesetzes gelten, ersche1nt unklar. Da nach den Erlauterungen die 

Bestimmungen des Abschn lttes V I  n lcht nur auf Arbe l tnenmer 

beschrankt sein sollen. sondern [ur alle Personen gelten. ,jle zu 

gentechnischen Arbeiten herangezogen werden. lnsbesondere auch 

fur Praktikanten. Studenten oder D lssertanten (und Arbe1t ­

geber?). könnte zunachst der Schluß gezogen werden. daß auch der 

Verweis auf diese Personen bezogen ist und som l t  die Bestimmun­

gen des Mutterschutzgesetzes auf diese Personen. auch wenn sie 

nicht in einem Arbeitsverhaltnis stehen, anzuwenden se l n  sollen. 

Da § 47 die Uberschrlft "Beschaftigungsverbote" tragt. durfte 

dieser Verweis auf Regelungen des Mutterschutzgesetzes be­

schrankt sein. die im Zusammenhang mit Beschaft l gungsverboten 

stehen. 

In Frage kommen zunachst die Beschaftigungsverbote des � 4 
MSchG. Fraglich erscheint jedoch, ob durch den Verweis auf das 

Mutterschutzgesetz auch ein absolutes Beschäftigungsverbot 

wahrend der Schutzfrist ( §  3 Abs. 1 und 2 sowie § 5 Abs. 1 bis 3 
MSchG) aufgestellt werden soll. ob individuelle Beschaftigungs­

verbote (SS 3 Abs. 4 ,  5 Abs. 4 und 5 MSchG) moglich sein und 

Meldepflichten ( §  3 Abs. 4 bis 6 MSchG) vorgesehen werden 

sollen. 

Schließlich erscheint es noch denkbar, daß durch diesen Verweis 

auch die Beschaftigungsverbote des § 6 (Nachtarbeit) und des § 7 

(Sonn- und Feiertagsarbeit) übernommen werden sollen. Die § §  8 
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(Verbot der i'1ehrarbelt), 9 (St l l lzeitl und 14 (h"elterzahlunq eies 
Arbeitsentgeltsl werden außerhalb von Arbeltsverhaltnlssen wohl 

nicht von Bedeutung seln. Die ilbrigen Bestlmmungen kannen 

keinesfa l l s zur Anwendunq k ommen . 

So l l te diese Auslequnq zutreffen, ware aus Grilnden der Hechts­

sicherheit jedenfalls anzugeben, welche Bestlmmunqen tatsachll cn 

gelten sollen. Weiters waren die Begriffe "Dienstgeber" und 

"Dienstnehmerin" durch geelqnete Bezeichnungen zu ersetzen und 

klarzustellen, wer anstelle der l n  dlesem Fa l l  unzustand l gen 

Arbeitsinspektorate tatlg werden soll. Die formul lerung konnte 

daher lauten: 

"Bei gentechnischen Arbelten sind die Bestlmmungen der §§ 
des Mutterschutzqesetzes 1979, BGBI. �r. 22 1, ln der le�e]ls 

ge l tenden Fassung auch auf Personen, dle nlcht in einem Arbel�S­
verha l tnls stehen, mit der Maßgabe anzuwenden, daß . . .  " . 

Daß die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes für Dlenst­

nehmerinnen, dle unter den Geltungsbereich dieses Gesetzes 

fa l l en, auch bel gentechnischen Arbeiten zur Anwendung kommen, 

ist selbstverstandlich und bedarf keiner Erwahnung. Der VerwelS 
konnte 1edoch dahingehend gedeutet werden, daß auch für d1e 

durch � 47 Abs. 3 Satz 1 aufgestel l ten zusatz l ichen Beschafti­

gungsverbote einzelne erganzende Bestimmungen des MSchG, die 1m 

Zusammenhang mit den dort aufgestellten Beschaftigungsverboten 

stehen, zur Anwendung kommen sol l en. In Frage kommen § 5 Abs. 3 
MSchG (absolutes Beschaftigungsverbot bis zum Ab l auf von 12 
Wochen nach der Entbindung für bestimmte Arbelten, auch wenn 

nicht gestillt wird) SOWle § 14 MSchG (Weiterzah l ung des Ar­

beitsentgelts bei Änderung der Beschaftigung im Betrieb aufgrund 

eines Beschaftigungsverbo t esl . 

Grundsatzlich würde eine derartige Regelung seitens des Bundes­

ministeriums für Arbeit und Soziales begrüßt. Die Formulierung 

müßt e  bei dieser Auslegung lauten: 
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"Auf diese Beschäft1gungsverbote slnd h i ns1chtl i ch von D1enst­

nehmerinnen, die unter den Geltungsbere1ch des �utterschutzge-

setzes 1979, BGBl . Nr. 221, fallen , die §§ des �utterschutz-

gesetzes in der jewe1ls qel tenden Fassung anzuwenden." 

Im ubr igen ware das �SchG Jedenfall s " a  1 s �lut terschutzgesetz 

1979, BGBl . Nr .  221, in der jeweils geltenden Fassung " zu Zl­

tieren . 

Zu � 48 Abs. 1 betreffend Arbeltsclätze wäre in den Erläuterun­

gen klarzustellen, daß es n i cht darauf ankommt, ob an elnem 

Arbelt splatz ein Arbeitnehmer beschäftigt 1st, sondern dle 

Bestimmungen auch auf ".'\rbeitsp l ätze" Selbständ iger, Volontäre 

oder sonst1ger Betriebsfremder anzuwenden 1st. [nte� Arbelts­

plätzen im herkömmlichen Sinn werden näml l ch Bere1che ,-erstan­

den, an denen Arbeitnehmer bescnäftigt sind und Arbelten ve r­

richten . 

D i e  gesundheit liche überwachung von Arbe itnehmern wäre - voraus­

gesetzt, daß der ärztlichen Untersuchung prophylakt i sche Be­

deut ung zukommt - allenfalls in der Verordnung liber dle gesund­

he ltliche Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte Tat1gi<elten 

zu regeln. D ies vor allem deswegen, da § 8 ANSchG zum Schutz der 

Arheltnehmer vors1eht, daß e i ne Befundausfertlgung dem zustän­

digen Arbe1tsinspekt ionsarzt zu übermitteln i st und e i ne 

Weiterbeschäftigung nur soweit gestat tet ist, als das zuständige 

Arbeltsinscektorat dagegen keinen Einwand erhebt. Das ArbeLts­

inspektorat kann demgemäß mit Bescheid eine Weiterbeschäftigung 

untersagen, wenn aufgrund der Ergebnisse der besonderen ärzt­

lichen Untersuchung bei einer Weiterbeschäftigung des Arbeit­

nehmers mit der betreffenden Tätigkeit eine akute Gesundheitsge­

fährdung gegeben ist . § 48 des Entwurfes sieht eine entsprechen­

de Regelung nicht vor . Geht man davon aus, daß diese Best1mmunq 

auch den Arbeitnehmerschut z  regeln sollte, wäre aus Sicht des 

Arbeitnehmerschutzes eine derartige Schlechterstellung für 

Arbeitnehmer, die mit gentechnischen Arbeiten beschäftigt wer­

den, strikt abzulehnen . Es wird in diesem Zusammenhang auf eine 

bereit s  während der Vorarbeiten zum Gentechnikgesetz vorgeleg te 

31/SN-271/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 15 von 27

www.parlament.gv.at



- 16 -

ausführliche Stellungnahme des Zentral-Arbe1ts1nspektorates 

verwiesen. Aufgrund dieser überleg ung w1ra auch angereg t, 1n 

Abs. ') "- sofer'n es slch um Arbe1tnehmer handelt - als Arbe1t­

geber" und in Abs. 3 "oder deren Dienstverhältn1s gelöst w1rd " 

zu streichen. 

In Abs. 4 1m Zusammenhalt mit § SO Abs. 1 w1rd offens1chtl1ch 

vorausgesetzt, daß der Betreiber und die Behörde vom Ergeonis 

einer Enduntersuchung Kenntnis erlangen. Gegen eine überm1ttlung 

von Befundausfertigungen an den Betreiber bestehen aus daten­

schutzrechtlichen Gründen maSS1ve Bedenken. Soll nach § 50 
Abs. 1 die Behörde aufgrund von Ergebnissen der Enduntersuchun­

gen Nachuntersuchungen anordnen, wäre 1m Gesetz zu regeln, von 

wem diese Ergebnisse an die Behörde zu übermit teln sind. Grund­

sätzlich wird zu � SO Abs. 1 darauf hingew1esen, daß aufg rund 

eines Arbeitsverhältnisses niemand verpflichtet werden kann, 

sich ärztlich untersuchen zu lassen. I st daher tatsächlich 

beabsichtig t, End- und �achuntersuchungen für bestimmte Personen 

verpflichtend vorzusehen, so wäre dies im Gesetz zu regeln ( Vgl. 

z. B: § 5 Epidemiegesetz) . 

Es wird angeregt, auch den Zugang aer expon1erten Personen zu 

den sie betreffenden Daten zu sichern. 

In diesem Zusammenhang soll auf die im Arbeitsschutzsvstem der 

EG verankerte Freiwilligkeit im Zusammenhang mit ärzt lichen 

Untersuchungen hingewiesen werden. Diese Vorkehrungen sollen 

die direkte Anwendung personenbezogener und arbeitsmedizlnischer 

Gesundheitsmaßnahmen ermöglichen. 

Stellt sich heraus, daß sich e1n Arbeitnehmer e1ne Infektion 

oder eine Krankheit zugezogen hat, die auf die Exposition zu­

rückzuführen sein könnte, so bietet der Arzt oder die Behörde, 

der bzw. die für die Gesundheitsüberwachung zuständig ist, 

anderen in derselben Art exponierten Arbeitnehmern e1ne derar­

tige Gesundheitsüberwachung an. In diesem Fall ist elne Neube­

wertung des Expositionsrisikos vorzunehmen. 
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D i e  Best1mmungen ces 2 48 be innalten ke1nen dIese r Aspekte, eIne 

zWIngende Untersuchung der Beschäftigten 1n � erb1naung mIt hohen 

Strafausmaßen für d1ese VerweIgerung 1st aus dieser SIcht krI­
tIsch zu betrachten. 

Zu � 49 stellt sich d ie frage, in welchem VerhaltnIs dIese 

Verordnungsermächtigung z ur der Vollzuqsklausel des § 76 Z 
steht. 

Grundsätzlich ist zu § �9 anzumerken, daß f ür den Fall. daß nIt 

d ieser Ve rordnung ArbeItnehmerschutzbest immungen geregelt wer-

.den, diese Verordnung vom Bundesm1nlster für ArbeIt und SozIales 

zu er l assen ware. E i ne E invernehmensregelunq , WIe SIe ln ,l leser 
Bestimmung vorgesehen 1st. käme dann n1cht In Betracht. EITle 
derartige Verordnung, die led i g l ich u.a. 1m E invernehmerl nIt den 
Bundesm1n1ster für Arbe1t und Sozlales erlassen WIrc, WIrd 

dadurch n icht zu eIner ArbeitnehmerschutzvorschrIft, die EInhal­
tunq der BestImmungen könnte daher nIcht von der �rbeltslnspek­

t i on überwacht werden. Aus den oben angef ührten Gründen ver­
tri tt das Bundesm i n isterIum für Arbe1t und SozIales die Auf­

fassung, daß mit d i eser Verordnunq ke ine ArbeItnehmerschutzbe­

stimmungen geregelt werden sollten. 

Zu § 50 Abs. 2: 
Die übernahme der Kosten f ür E instellungsuntersuchungen gemäß 

§ 47 und der (z. T. periodisch wiederkehrenden) arztl ichen Unter­

suchungen gemäß § 48 im Ausmaß von zwe I DrItteln durch den 

zuständigen Träger der Unfallvers icherung wird im Hinb li c K  auf 
den Aufgaoenbereich der gesetz l ichen UnfallversIcherung abge­

lehnt. 

Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung ist es unter 

anderem, Berufskrankheiten entgegenzuw i rken. 

I n  diesem Zusammenhang wird auf die Regelung des § 8 Abs. 5 
Arbeitnehmerschutzgesetz verwiesen, wonach die Kosten für ärzt­

l iche E i gnungsuntersuchung en grundsätzli chen vom Arbe itgeber zu 

tragen sind. Nach dieser Bestimmung hat der Arbeitgeber nur 
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(ausnahmswelse) elnen hostenersatzanspruch gegenuber dem zustän­

digen Träger der Unfallversicherung, wenn es slch "um Arbe l t­

nehmer handelt, bel denen infolge der Art der Einwlr kunq die 

Gefahr besteht, daß sie an eine r Be rufskrankhelt im Sinne der 

so z laI ver S l C h_�X� �§..!" e c 11 t II c h e n Vo r s c h r l f t e n er k r a n k e n" . 

Es wlrd darauf hingewlesen, daß in den Erläuterungen zu � 50 die 

Motive für die in dieser Bestimmung vo rgesehene Kostenübernahme­

pfllcht der Cnfallverslcherungsträge r  nicht nähe r ausgefüh rt 

werden. 

Weiters wlrd noch zu prüfen sein, ob eine durch gentechn l sche 

Arbeiten verursachte Krankhelt aufgrund der Generalklausel des 

§ 177 Abs. 2 ASVG ("Verwendung schädigender Stoffe ") im E l nze l ­

fall als entschädigungspflichtige Berufskrankhelt ane rkannt 

werden kann, o der ob der Tatbestand der Nr. 38 der Anlage 1 zum 

ASVG ( "Infektionskrankheiten ") heranzuziehen wäre (diesfalls 

müßte diese auf bestimmte Cnter nehmen beschränkte Bestlmmung um 

Unternehmen, die gentechnlsche Arbelten durchführen. erweite rt 

\verden) . 

Schließ l ich könnten nach Auffassung des Bundesmln l ste rlums fü r 

Arbelt und Soziales gegen die in Rede stehende Bestimmung auch 
aus verfassungsrechtlicher Sicht Einwände erhoben werden ([n­

gleichbehandlung der Betreiber einer gentechnischen Anlage als 

Dienstgeber gegenüber anderen Dienstgebern) . 

Es wird angeregt, den Kostenanteil bei nicht unfallve rsicherten 

Personen dem Betreiber als Verantwortlichen im Sinne der Sorg­

faltspflicht und nicht den Beschäftigten zu übertragen . 

Zu § 52: 
Im Hinblick auf die vielfältigen Berührungspunkte des Entwurfes 

mit der gesetzlichen Sozialversicherung (Krankenversicherung -

siehe V. Abschnitt d.E., Unfallversicherung - siehe VI. Ab­

schnitt d.E.) wird angeregt, daß nicht nur ein Vertreter des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, sondern zusätzlich 

auch je ein Vertreter aus dem Bereich der gesetzlichen Kranken-

31/SN-271/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)18 von 27

www.parlament.gv.at



- 19 -

verslcherung SOWle der gesetz l ichen Unfallvers l cherung der 

Gentechnlkkommission als Mlt glieder angehören so l lten . 

Auch einen Vertreter aus dem Fachgebiet der Arbeltsmedizln w�re 

vorzusehen. 

Zu � 57: 

Ebenso wlrd angeregt, auch ln den wlssenschaftl lchen Ausschuß 

einen Vertreter aus dem Fachgeb let der Arbeitsmedizin aufzu­

nehmen. 

I n  diesem Zusammenhang wlrd auch auf die Ausfüh rungen zum Be­

reich Einstufung und Zuordnung von gentechnlschen Arbelten zu 

Sicherheltsk lassen verwiesen, welche jedenfalls auf dle ent-

sp rechenden Arbeitnehmerschutzbestimmungen abzustimmen waren. 

Zu § 65 Abs. � Z 1 wi r d  auf das oben Anqeführte verWlesen. 

wäre zur Gänze zu strelchen. 

Zu � 66: 

ry 1 U L 

Aus den Erläuterungen ergibt sich, daß offensichtlich davon 

ausgegangen wird, daß Verwal tungsstra f behörden in erster Instanz 

die Bezirksverwa l tungsbehörden sind. In § 66 des Entwurfes lst 

weder geregelt, daß die zur Kontro l le berufenen Behörden be ­

rechtigt sind, Anzeige zu erstatten, noch ist geregelt, daß 

ihnen das Recht auf Berufung gegen Strafbeschelde erster Instanz 

zukommt. I m  Sinne einer wirksamen überwachung der Einha l tung der 

Bestimmungen des Gentechnikgesetzes erscheint es auch zweck­

mäßig, zu regeln, daß die jeweils zur Kontrolle berufene Behörde 

berechtigt ist, gegen Entscheidungen der Unabhängigen Ve rwal­

t ungssenate Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben 

(Amtsbeschwerde) . Diese Befugnisse haben sich im Bereich des 

Arbeitnehmerschutzes bewährt. 

In Abs. 4 wäre das Zitat "gemäß Abs. 3 und 4 "  richtigzustellen. 

Abs. 6 wäre nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales aus den oben angeführten Erwägungen ersatzlos zu 
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streichen . Im übrlgen bestehen gegen elne derartige Regelung 

schwerwiegende Bedenken: Die Befugnisse der Arbeitsinspektions­

organe nach dem Arbeitsinspektionsqesetz 1993 sind unfassender 

als jene der Organe der zur Kontrolle berufenen Behörden gemäß 

§ 66 des Entwurfes. Da die Regelung des Gentechnlkgesetzes für 

die Arbelts lnspektion als spätere, spezlellere �orm Anwendung 

finden würde, wurde die Cberwachung der Einhaltung von Arbelt­

nehmerschutzbestimmungen ln gentechnischen Anlagen wenlger 

streng geregelt sein, als dles be l den übrlgen, ln den (�irkungs­

bereich der Arbeitsinspektlon fallenden Betrlebsstätten und 

Arbeitsstellen der Fall 1st. 

Zu § 69 Abs. 1: 
Es ware der Katalog der bekannt zugebenden Daten um den Berelch 

der Sicherheitsrnaßnahmen zu ergänzen . 

Zu � 70 Abs. � Z 1 wird ersucht, die Worte " z ur Wahrnehnunq des 

gesetzlichen Schutzes der Arbeitnehmer " aufzunehmen . 

Zu § 74 Abs. 3 lit . a Z 38, 39 und 40 : 
Da das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Auffassung 

vertritt, daß im Gentechnikgesetz kelne Arbeitnehmerschutzvor­

schriften zu regeln wären, wäre ln diesen Bestimmungen der 

Arbeitgeber als Normadressat zu streichen. I m  übrlgen wl�d 

darauf hingewiesen, daß in § 47 nicht "Einstellungsuntersuchun­

gen" sondern "Eignungsuntersuchungen" geregelt werden. 

Für den Fall, daß entgegen der vom Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales vertretener Auffassung, im Gentechnikgesetz 

dennoch Arbeitnehmerschutzbestimmungen geregelt werden sollten, 

ware für Arbeitnehmer eine den Arbeitnehmerschutzvorschriften 

entsprechende niedrige Strafdrohung vorzusehen und auch dies 

nur, wenn eine übertretung trotz Aufklärung und Abmahnung durch 

die zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes berufene Behörde 

erfolgt. Dazu wird darauf hingewiesen, daß das KJBG und das 

MSchG keine strafen für Jugendliche bzw. Schwangere vorsehen. 
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Zu -§ 76 Z 2: 

Wenn man davon ausgeht, daß im Gentechnikqesetz nlcht spezlelle 

Arbeitnehmerschutzvorschrlften geregelt werden, ware lit. a 

ersatzlos zu streichen. 

Darüber hinaus stellt slch dle frage. 1n welchem Verhältn1s 

diese Vollzugsklausel zur Verordnungsermachtigung (Einver­

nehmensregelung) des § 49 steht. 

C. ZU DEN REGELUNGEN DER DURCHFüHRUNGSVERORDNUNG 

Im Einleltungssatz des gegenständlichen Verordnungsentwurfes 

wäre die Verordnungsermächtigung des § 27 Abs. 2 GTG dnzuführen. 

Zu Anhanq Ia: 

Zlffer 1: 
Es wäre auf �ukleinsäuremoleküle abzustellen, dies auch 1m 

Hlnblick auf die ln der Empfehlung 82�7:'::EWG getroffene Defi­
nition der Arbeiten mit neu kombinierter DNS. 

Zu Anhang 11 Teil A: 

Ziffer 1: 
Es fehlen die in der Richtlinle zur Anwendung von gentechnlscn 

veranderten Organismen ln geschlossenen Systemen elngeführten 

Kriterien der "klimatischen Eigenschaften ursprünglicher 

Habitate". 

Ziffer 2: 
Es wäre entsprechend Richtlinie 90/219:EWG auf die Stabilität 

der genetischen Merkmale des Organismus und nicht elnschränkend 

auf die Stabilität der gentechnisch veränderten Merkmale bzw. 

auch auf die "Geschwindigkeit der Expression des neuen geneti­

schen Materials des Organismus" abzustellen. 

Zu Anhang 11 Teil B: 

Ziffer 1: 

Im Zusammenhang mit der für einzelne Stämme vorgesehenen unklar 

erscheinenden Einordnung in Risikogruppe 1 soll auf folgende 
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Passage der in den österrelchlschen Arbeitneh�erschutzbestlm­

mungen umzusetzenden EG-Richtlinie über den Schutz der Arbelt­

nehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeltsstoffe bei der 

Arbelt (90/679/EWG) hinaewiesen werden. 

Artlkel 16 (1) b) legt fest, daß Tätlgkelten, die den Umgang Dlt 

einem biologischen Arbeltsstoff erfordern, nur ln Arbeltsbe­

reichen durchgeführt werden dürfen, die bel einem bioloaischen 

Arbeitsstoff der Gruppe 2 mindestens den Anforderungen der 

Sicnerheitsstufe 2 genügen. Analoges gllt für die bioloYlschen 

Arbeltsstoffe der Gruppen 3 und 4. 

Zlffer 4: 
Im zweiten Satz wäre "oder" durch "uno" zu ersetzen. 

Nach Auffassung des Bundesministeriu�s für Arbeit und Sozlales 

sollten die Kriterien des Anhangs 11 der Richtlinle 90/ 219E�G 
für Arbeiten des Typs A und B glelchermaßen gelten. Die Zuord­

nung zu Risikogruppen wäre demnach nicht von der Art der Ar­

beiten abhängig zu machen (siehe insbesondere Ziffer 1 dieses 

Abschnittes). 

Zu Anhang 11 Teil C: 

Zu Ziffer 2 zweiter Satz: 

Es gelten die Ausführungen zu Teil B Ziffer 1. 

Die Organismenliste der Sicherheitsstufe 1 wäre dahingehend zu 

überarbeiten. Als Beispiel sei die Gattung der Mycobakterien 

genannt. Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß in einer 

im Entwurf vorliegenden als Anhang zur EG-Richtlinie 90/679/EWG 

erstellten Liste der biologischen Arbeitsstoffe (Vorschlag für 

eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richt-

linie 90/679/EWG, vom 15. Juli 1992) einzelne Spezies dieser 

Gattung (wie Mycobakterium bovis in Gruppe 3 )  in Gruppe 2 und 3 
eingeordnet sind. 
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Bei der Erstellung der hier zltlerten Organismenllste der EG zum 

Arbeltnehmerschutz wurden genetisch veränderte Mikroorganismen 

nlcht berucksichtlgt. 

Eine uberarbeitung der vorlieqenden Liste brachte folgende 

Abwelchungen zu Tage: 

BAKTERIE�: 

Bakterien Rislkogruppe 
EG Gentechnlkgesetz 

Mycobacterium ulcerans 3 :2 

Pseudomonas pseudomallei 3 J "-

Salmonella (ein zelne Arten) 3 :2 

Shigella dvsenteriae 3 ') (alle ';;rt.en) "-

Es fehlt bei den elnzelnen stämmen der explizite Hinwels auf 

humanpathogene Wirkung, da sowohl human- als auch tierpathogene 

Bakterien ohne Unterscheldunq in einer Liste aufgezählt sind. 

VIREN: 

Viren Rlslkogruppe 
EG Gentechnlkgesetz 

Virus der Lymphocytären 
Choriomeningitis 3 :2 

Virus des Hämorrhagischen 
Kongo-Krimfiebers 4 3 

Louping-ill-Virus 3 2 

Wessel bron-Virus 3 2 

Zentral europäisches Zecken-
enzephal itits-Virus 3 2 

Hepatitis B-Virus 3 2 

Tollwut-Virus 3 2 
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In bezug auf Retroviren wlrd auf die folgende fußnote des 

EG-Entwurfs ( Organismenliste ) iüngew lesen: "Derzeit gibt es 

ke lnerle l Beweise für e lne Infektion des �enschen n lt Retrovl r en 
vo� Affen. Al s Vorsichtsmaßnahme wird für ,';rbel ten. die qeqen­

uber diesen V lren expon leren. S lcherhe ltsstufe 3 emp fohlen". 

Es sOll weiters In diesem ZtlSanmenhanq auf Artikel 16 (2) c) der 
R lchtlinie 90/679/EWG für industr lelle Verfahren, bel denen 

biologische Arbeltsstoffe der Gruppen 2, 3 oder 4 eIngesetzt 

werden, verwiesen werden, nachdem bel allen T�tigkeiten, bel 

denen sIch eine abschließende Abschatzung des mit dem DIOlo­

glschen Arbeitsstoff verbundenen Risikos n lcht vornehmen laßt, 

jedoch Hinwe lse dafür vorllegen. daß eIn erhebliches Gesund­

he ltsrlsiko für die Arbeitnehmer be l der beabslchtigten Verwen ­
dung gegeben sein könnte, d lese T�tigke lten nur In Aroeltsraurnen 
ausgeführt werden dürfen, die mIndestens Gen Anforderun qen der 
S lcherheltsstufe 3 genügen. 

ln bezug auf die Einstufung von Paraslten unterscheldet der 

Verordnungsentwurf zwischen verschiedenen Risiken für Besch�f­

tigte, Bevölkerung und Haus- und �utztlere, weIters nach den 

durchgeführten Arbeiten (mIt/ohne Ubertr�g er) . Die BeIsPIellIste 

für Paraslten ware in Analogle zu oben angeführtem zu uberaroel­

ten. Als Beispiel für eine Abweichung sei Trypanosoma 

bruceigambiense genannt, welches in der EG-Liste in Stufe 3 1m 

Gentechnlkgesetz-Verordnungsentwurf ledoch in Stufe 2 eIngeord­

net ist. 

Es soll weiters darauf hingewiesen werden, daß die EG-Rlchtlin le 

auch allergislerende Wirkung bzw. die Bildung von Toxinen In 

ihrer Liste der Organismen enthalt. Diese waren in der vorlie­

genden Verordnung entsprechend zu nutzen. 

Ebenso ist eine längere Aufbewahrungsfr lst als zehn Jahre von 

Aufzeichnunqen zur Exposition von Arbeitnehmern für Exposition 

gegenüber einzelnen Stämmen vorgesehen. 

31/SN-271/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)24 von 27

www.parlament.gv.at



- .2 5  -

D ie Aufz�hlung der Abwelchungen erhebt . kelneswegs Ansp r uch auf 

V ollst�nd i gke it und soll d ie Notwend igkelt unterstre ichen , die 

festl egungen des Gentechnlkgesetzes auf dle noch umzusetzenden 

EG-Arbe itnehmerschutzrlcht l i n ien abzustl�men. I n  d i ese� S i nn e  

w�re elne E invernehmensko�petenz des B�A S nlt dem B�G S K  � n  bez u q  

a uf d ie E instufung der Organismen erforderl i C h. 

Es wlrd weiters darauf verWlesen, daß d ie z i t i erten Arbe i t ­

nehmerschutzr ichtlinlen für alle b i ologlschen Arbeltsstoffe 

e i nschl i eßl i ch der gentechn i sch ver�nderten Anwendung f i nden und 

daher im H inblick auf das EWR-Abkommen ln den Arbeltnehmer­

schutzbest i mmunqen als Mlnlmalanforderunqen umzusetzen s i nd. 

Zu Anhang I V : 

I n bezug auf die Anwendung von S lc her ne 1 t snaßnahnen rnlß f estge­

halten werden, daß s ich weltgehende tberscnne i dungen z u  Arbe l t ­

nehmerschutzbestimmungen ( Eß- und Rauchverbot i n  Arbe itsra u �en . 

Handhabung von Spritzen. Bed i ngungen für d i e  Anwend ung von 

persönl ichen Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstung lInd deren Wa r t ung 

usw . l ergeben . Es muß dem Arbe itslnspektorat vorbehalten 

ble i ben, i n  bezug auf den Arbei tnehmerschutz die j ewe l l i gen 

Vorschre ibungen auf Grundlage der Arbe ltnehmerschutzbest i �mungen 

vorzusehen . 

D i e  ln den Arbe itnehmerschutzbesti mmungen umzusetzende EG-Rlcnt­

l i n i e  90/679/EWG s i eht für Laborator ien bzw. industr ielle Ver­

fahren Kataloge von nach S i cherheitsstufen gestaffelten Si cher­

he i tsrnaßnahmen vor . 

E in solcher Katalog sche int ln der ln der vorl iegenden Verord­

nung umgesetzten EG-R ichtlinie über d ie Anwendung genet isch 

veränderter M i kroorgan ismen in geschlossenen Systemen in An­

hang IV auf , w i rd auf den Schutz der Bevölkerung und den Schu tz 

der Umwelt bezogen und bez i eht s i ch auf Organ ismen der Risiko­

klassen 2 ,  3 und 4 .  

D i e  ln Art ikel 7 d ieser EG-R i cht l in i e  festgelegten Grunds�tze 

der S i cherhei t  und Hygiene f i nden nach Ansi cht des Bundesmi n i-

31/SN-271/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 25 von 27

www.parlament.gv.at



- � 6  -

ste r l ums für Arbelt und S ozla l es auf alle � rbelten Anwendung, 

una ohängig vom Maßstab der durchgeführten A rbeiten . Daher wären 
S le lm Gegensatz zum vorliegenden Vero rdnungsentwurf den 

Teilen A und B des Anhang es I V  des Verordnungsentwurfes v o r an­

z ustel l en .  

Dar uber hinaus wird darauf verwiesen, daß die derzeltigen, Wle 

auch die in Zukunft umzuset z enden A rbeltnehmerschutzbestimmungen 

t e l l weise weit detaillierte re Bedingungen zur Wahrun g  d e r  
Sicherheit enthalten . Es sei belspielsweise die Rangfo l ge der 

Schut zmaßnahmen der Allgemelnen Arbe ltnehmerschutzverordnung 

genannt, welche der in Anhang I V  des vorliegenden Entwurfes, 

Tell A Maßnahmen für die Sicher he ltsstuf e  4 als gle l chwertiq e 

Alter native zur Verwendung von entsprecnenden Sicherheitswe rk­

bänken genannten Benutzunq von f remdbelüfteten Vollschutzan­

züqen widersp rlcht . Eine solche Schutzausrüstung stellt nach 

arbeitsmedizinischen Erkenntnissen eine e rhöhte Be l astung der 

A rbeltnehmer da r und es lSt dahe r danac h zu trachten , a n d e ren 

Schutzmaßnahmen und -einrichtungen den Vo r rang zu geben . 

Es nuß dahe r den zur Wah rung d es Arbeltnehmerschutzes berufenen 

Behö rden vo rbehalten blel ben, Sicherhe i tsrnaßnahmen, welche den 

entsprechenden A rbeitnehme rschutzbestl nmungen genügen, vorzu­

sehen . 

Die Auf teilung der Schutzmaßnahmen des Anhangs I V  entsprechend 

Typ A und B -Experimenten e rscheint aus de r Sicht des Bundesmini­

steriums für Arbeit und Soziales nicht ganz schlüsslg . Es er­

scheint beispielsweise nicht ersichtlich, war um die Abluft­

reinigungsmaßnahmen nur Typ B-Experimente bet reffen sollen . 

Wie bereits angeführ t , sieht die Richtlinie zum Schutz der 

A rbeitnehmer gegen Gefährdung dur ch biologlsche A rbeitsstoffe 

bei der Arbeit in Anhang I V  eine Reihe von zusätzlichen Maß­

nahmen vor , welche im vorliegenden Entwurf nur tei lweise be­

rücksichtigt wu rden , j edoch in den Arbeitnehmerschutzbestimmun­

gen als Mindeststandar ds vollinhaltlich umzusetzen sind . 
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Dlese Maßnahmen gelten nacn Artikel 1 6  der genannten Arbei t ­

nehrnerschutz-EG- Richtllnle auch für R�ume z ur Hal tung von 

Labortieren, die absichtlich mit biolo glschen Arbeltsstoffen der 

Gruppen 2 ,  3 oder 4 inflziert wurden oder Tr�ger solc her Ar­

be l tsstoffe slnd oder seln konnten . 

Z u  � 8 der vorliegenden Verordnunq : 

Die Ausnahmebedingungen für die angesprochenen Berelche, lnSDe­

sondere j edoch für d ie Elnstuf ung w�ren in J edem Fall mlt den 

zugehörlgen Arbeitnehmerschutzbestimmungen und -beh örden abzu­

stimmen, sofern Arbeitnehmer betroffen se ln können . 

Von dieser Stel lungnahme wurden 2 5  Exemplare an das Pr�sldl urn 

des �ationalrates übermittelt . 

F ür den Bundesmlnlster : 

B Ci u e r 
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